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Projectirte Hundeordnung

für Estland.

§ 1.

Auf dem flachen Lande in Estland wird für 
alle Hunde, sobald sich bei ihnen der Zahn- 

^TeWl vollzogen hat, spätestens aber, wenn sie 
sechs (£) Monate alt geworden, von deren Eigen­
thümern resp Besitzern eine Steuer^erhoben. Die 
Steuer beträgt.^ Rbl. jährlich. Eim Ermäßigung 
dieses Betrages aus 50 Eop. findet aus Wunsch 
der Hundeeigenthümer resp. Bejitzer statt, wenn 
diese sich der Verpflichtung unterziehen, den be­
treffenden Hunden einen mit dem einen Ende an 
das Halsband befestigten Knüttel von 2'/2 Fuß 
Länge und 3 Zoll Dicke anzulegen, ohne welchen 
diese Hunde außerhalb des Hofraumes nicht an­
getroffen werden dürfen; es sei denn, daß sie an

rtta/Z!* Iax ' der Leine geführt werden. Bei Hunden, welche
Heerden bewachen, kann der Knüttel durch emen 
Strick von Ultndestens 3 Faden Länge und xb 

v __ u /Zoll Dicke ersetzt werden.

U-Л Л* Vw



__4_

2.

Die Steuer ist prauumerando spätestens in 
der ersten Hälfte des December-Menats jeden 
Jahres im Jahresbetrage für das nächstfolgende 
Kalenderjahr zu entrichten. Erreicht der Hund 
das Stmeralter erst nach diesem Termine, jedoch 
vor dem 1. Juli, so muß die Steuer binnen 14 
Tagen, gerechnet von der Erreichung des fest­
gesetzten Alters, voll bezahlt werden; erreicht der 
Hund aber das Steueralter erst nach dem 1. Juli, 
so ist nur der halbe Steuerbetrag zu entrichten 
Angereiste Personen zahlen während des ersten 
Monats ihres Aufenthalts für ihre Hunde keine 
Steuer; bei längerem Aufenthalte ist die Steuer 
jedoch im vollen resp. halben Betrage zu entrich­
ten, je nachdem der Aufenthalt vor oder nach 
dem 1. Juli begann.

§ 3.

Die Anmeldung der Hunde zur Versteuerung 
und die Einzahlung der Steuer geschieht inner­
halb der Grenzen des Hoflandes bei der Guts­
polizei, innerhalb der Grenzen des Bauerpacht­
landes bei der Gemeindepolizei. Die Anmeldung 
uut) Einzahlung kann aber auch direct beim Jün­
gern Gehilfen des Kreischefs geschehen Bei der 
Anmeldung hat der Besitzer seinen Namen und 
Wohnort und eine Beschreibung des Hundes nach 
Alter, Geschlecht, Race und Farbe aufzugeben.
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Die Guts- und Gemeindepolizeien ihrerseits brin­
gen die zu versteuernden Hunde beim Jüngern 
Gehilfen des Kreischefs zur Anzeige, zahlen die 
erhobene Steuer daselbst ein und erhalten von 
ihm die Steuermarke ши Steuerquittung kosten­
frei zur Uebermittelung an die Hundebesitzer. Das 
beständige Tragen der Steuermarke, welche am 
Halsbande derart befestigt wird, daß sie leicht ge­
sehen werden kann, ist obligatorisch.

§ 4.

Kommt eine Steuermarke abhandeu, so ist 
der Besitzer des 'Hundes zur Einlieferung der 
Steuerquittung bei der örtlichen Polizei verpflich­
tet und erhält eine neue Marke nebst Quittung 
gegen Erlegung des Betrages der Marke.

§ 5.

Den Polizeiautoritäten, sowie sämmtlichen mit 
der Aufsicht über die Erfüllung dieser Verordnung 
und des Jagdgesetzes betrauten Personen liegt es 
ob, Hunde, welche sich außerhalb des Hofraumes 
ihrer Eigenthümer oder Besitzer ohne Marke, resp. 
Knüttel oder Strick umhertreiben, zu töten. Falls 
sich mit den vorgeschriebenen Marken, Knütteln 
oder Stricken versehene Hunde auf fremdem Grund 
und Boden umhertreiben und sich nicht einfangen 
lassen, so können sie auf Requisition der Grund­
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eigen th inner, Pächter oder Nutznießer von den 
Polizeiautoritäten und den in diesem § vorgenann­
ten Personen gleichsalls getötet werden.
/...

§ 6.

Der legitimirte Besitzer eines eingefangenen 
Hundes ist berechtigt, denselben innerhalb 8 Ta­
gen zu reclamiren und hat, falls der Hund von 
der Polizei eingefangen wurde, an Einfangegebühr 
1 Rbl. zu erlegen. Außerdem hat er zu eutrich- 
teu das Futtergeld sowie eventuell Porto und Jn- 
sertionskosten. Nach Ablauf von 8 Tagen kön­
nen die nicht reclamirten Hunde entweder getötet 
oder zum Besten des besondern Capitals (§ 8) 
polizeilich versteigert werden.

§ 7.

Für unterlassene Anmeldung eines steuer­
pflichtigen Hundes hat der Besitzer auf Requi­
sition der Polizei eine Pön von 5 Rbl. zn ent­
richten, widrigenfalls iM'der Hund polizeilich 
abgenommen und getötet rejp. zum Besten des 
besonderen Capitals (§ 8) versteigert wird. Für 
ordnungswidriges Herumlaufenlassen eines Hundes 
ohne Steuermarke resp. ohne Knüttel oder Strick 

\ erhebt die Polize^ von dem Besitzer er ne Pön: 
T daß^MMas'von 1 Rbl., das zweite Mal von 

2 Rbl. und für jedes weitere Mal von 3 Rbl. 
zum Besten des besonderen Capitals (§ 8). Die 



Pöngelder werden von der Polizei nach den Re­
geln des für die Kronsverwaltungen geltenden 
Ustavs erhoben.

§ 8.

Die Steuerbeträge, Pöngelder und der Erlös 
für die versteigerten Hunde fließen in eine bei der 
Ritter- und Landschaft zu errichtende besondere 
Casse, aus welcher bestritten werden: die Her­
stellungskosten der Steuermarken und -Quittun­
gen, das Futtergeld, eventuell Einfangegeld für 
die eingefangenen und nicht reclamirten Hunde, 
fowie die Verstärkung der Anfstcht über die Er­
füllung dieser Verordnung und, bei Ansammlung 
genügender Beträge, auch des Jagdgesetzes.

§ 9. I ЕЙ1Ы, univ. Tart. I

Die Ritter- und Landschaft erläßt nach legis­
lativer Bestätigung der Hundeordnung eine be­
sondere Vollzugsinstruction, welche der Bestätigung 
des Herrn Gouvernementschefs zu unterliegen hat.


